
 
VEREIN DER FREUNDE DES STAATLICHEN LANDSCHULHEIMS

MARQUARTSTEIN
eingetragener Verein, Sitz in Marquartstein

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g

    Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum

         Verein der Freunde des Staatlichen Landschulheims, e.V.
 83250 Marquartstein.

Name des Mitgliedes :
__________________________________________________

Straße, Hausnummer :
___________________________________________________

Postleitzahl, Wohnort :
___________________________________________________

                                                             , den    ____.____.____            
______________________

(Unterschrift)
  Der Beitritt erfolgt im Hinblick auf den Schüler / die Schülerin

_____________________________ __________________ _______
        Familienname               Vorname      Klasse

Ich bin bereit, freiwillig einen Beitrag von jährlich  __________€   zu leisten.
Zahlungsweise (bitte ankreuzen!):

  halbjährlich   jährlich
     (Monat 3, 9)      (Monat 5)

Teilnahmeerklärung zum Lastschrifteinzugsverfahren

Ich/Wir ermächtigen den Verein der Freunde des Staatlichen Landschulheims
Marquartstein widerruflich den oben angegebenen Betrag zum jeweiligen Fälligkeitstermin
von meinem/unserem Konto einzuziehen.

Kontonummer: _______________________ Bankleitzahl:_______________________

Kreditinstitut: __________________________________________________________

Ort, Datum: _____________________________            ________________________
 Unterschrift des Verfügungsberechtigten

Die laufenden Beträge zahle ich per    Dauerauftrag auf das Vereinskonto  Nr. 581 207
bei der Kreissparkasse Traunstein-Trostberg,
Zweigstelle Marquartstein, BLZ 710 520 50

Der Verein  — Steuernummer 186/13245 —  dient nach dem letzten ihm bekanntgegebenen  Freistellungsbescheid des Finanzamtes
Traunstein zur Gemeinnützigkeitsliste  Marquartstein  vom 26.08.2002  ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen  ( allgemein als
besonders  förderungswürdig anerkannten) Zwecken im Sinne der  §§ 51 ff. AO.  Die ihm zugewendeten Beträge sind daher als
Spenden nach  § 10 b Abs. 1 EStG  beim Lohnsteuer-Jahresausgleich  oder  bei der  Einkommensteuerveranlagung des zahlenden
Vereinsmitgliedes oder Spenders als Sonderausgaben abzugsfähig.


